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Heimatbote
Amtsblatt
der Stadt Bad Langensalza
mit den Ortsteilen
Stadt Thamsbrück, Aschara, 
Eckardtsleben, Großwelsbach, 
Grumbach, Henningsleben, 
Illeben, Klettstedt, Merxleben, 
Nägelstedt, Ufhoven, Waldstedt, 
Wiegleben und Zimmern

www.badlangensalza.de

Sicherheit geht immer vor…
Feuerwehr-Testfahrt auf dem Mittwochsmarkt 

bringt Mankos zum Vorschein.
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Fläche W 6: „Im Westerfeld“
Für den östlichen Bereich (1,94 ha) wurde bereits ein Be-
bauungsplan aufgestellt (Am Thiemsburger Weg), für den 
die Genehmigung beantragt wurde. Zur Vermeidung einer 
weiteren Flächenausdehnung in den landwirtschaftlich ge-
nutzten Bereich und da zudem eine Flächenverfügbarkeit 
in absehbarer Zeit nicht hergestellt werden kann, wird von 
der Erweiterungsfläche Abstand genommen. Rücknahme 
der Baufläche um - 2,11 ha.

23 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
0 Nein-Stimmen
1 Enthaltungen

Fläche W 7: „Am Volkspark“ (bisherige Kleingartenanlage)
Da sich die Fläche im kommunalen Eigentum befindet 
und damit die Flächenverfügbarkeit gegeben ist, wird an 
der Planung festgehalten. Zudem handelt es sich um eine 
zentrumsnahe Fläche, deren Erschließung mit einem ge-
ringen Aufwand möglich ist.
Änderungsantrag der BLU und WIR: Der geplanten Mar-
kierung als Wohnbaufläche der Kleingartenanlage „Am 
Volkspark“ wird nur zugestimmt, wenn bis zum 31. Dezem-
ber 2022 ein Lärmschutzgutachten erstellt und ausgewer-
tet wurde. Insbesondere muss durch das Gutachten noch 
vor einer Bebauungsplanung sichergestellt werden, dass 
trotz der geplanten Wohnbebauung die Festplatznutzung 
mit mehr al 10 Veranstaltungen im Jahr möglich ist. Sollten 
die Einschränkungen der Coronapandemie im Jahr 2022 
keine Festplatznutzung zulassen, verlängert sich die Frist 
um ein Jahr, also bis zum 31. Dezember 2023.
Abstimmungsergebnis zum Änderungsantrag:

21 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
2 Nein-Stimmen
1 Enthaltung

16 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
0 Nein-Stimmen
8 Enthaltungen

Fläche W 8: „Verlängerung Gutbierstraße“
Entsprechend den vorliegenden Stellungnahmen ist ab-
sehbar, dass eine Wohnbebauung aus immissionsschutz-
rechtlichen Gründen zu erheblichen Einschränkungen 
führen wird. Es wird daher vorgeschlagen, die Erweite-
rungsfläche zu streichen (- 1,63 ha).

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 9: „Alte Spinnerei Nord“
An der Planung sollte festgehalten werden, da sie zu einer 
sinnvollen Abrundung der vorhandenen Bebauung führt 
und die Erschließung mit einem mittleren Aufwand mög-
lich ist (s. a.: z-W 5).

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 10: „Alte Spinnerei Süd“
An der Planung sollte festgehalten werden, da sie zu einer 
Abrundung der vorhandenen Bebauung und zu einer sinn-
vollen Nachnutzung eines ehemaligen Gewerbebetriebes 
führt, ohne bisher nicht vorbelastete Flächen in Anspruch 
zu nehmen. Die Erschließung ist mit einem mittleren Auf-
wand möglich (s. a.:.z-W 6).

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Bekanntmachung im Amtsblatt:
Die beiliegenden Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Bad 
Langensalza aus der öffentlichen Stadtratssitzung vom 10. 
Juni 2021 werden durch Ausdruck im Amtsblatt der Stadt 
Bad Langensalza öffentlich bekannt gemacht.

Bad Langensalza, 14.06.2021
Matthias Reinz
Bürgermeister

Beschlussausfertigung
aus der 19. Sitzung des Stadtrates am Donners-
tag, 10.06.2021
Öffentliche Sitzung
9. Beschluss zur Wohnbauflächen- 

entwicklung der Stadt Bad Langen-
salza und der Ortsteile im Rahmen  
der Überarbeitung des Flächen- 
nutzungsplan-Entwurfes

VL-
344/7/2021

1.
Ergänzung

Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza beschließt die 
Berücksichtigung von neuen Wohnbauflächen im Flächen-
nutzungsplan entsprechend dem Ergebnis der Diskussion 
und der Anlage zu diesem Beschluss.
Fläche W 1: „Südl. Homburger Weg-West“
Fläche W 2: „Südl. Homburger Weg-Ost“
Aufgrund der zentrumsnahen Lage und der absehbaren 
abwasserseitigen Erschließung wird an der Planung fest-
gehalten.

22 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
0 Nein-Stimmen
2 Enthaltungen

Fläche W 3: „Stadtteilzentrum Nord“
Aufgrund der Lage innerhalb eines großflächigen Wohn-
gebietes ist eine Wohnbebauung generell zulässig. Die 
Fläche kann den Baulücken zugeordnet werden. Strei-
chung als Wohnbaufläche (- 0,36 ha)

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 4: „Rasenmühlenweg“
An der Planung sollte festgehalten werden, um das erfor-
derliche Baurecht für eine weitere Wohnbebauung in in-
tegrierter Stadtrandlage zu schaffen. Auch wenn die Flä-
chen tlw. mit Hallen bebaut ist, wird sie im Flächenansatz 
für eine Wohnbebauung vollständig berücksichtigt.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 5: „Westlich Mühlhäuser Landstraße“
Aufgrund der zentrumsnahen Lage, der angrenzenden 
Nutzungen, dem bestehenden Siedlungsabschluss nach 
Westen sowie einer Abwasserbeseitigung in absehbarer 
Zukunft wird an der Planung festgehalten. Es erfolgt jedoch 
eine Anpassung der Abgrenzung an den Gebäudebestand. 
Dies führt zu einer Flächenminimierung (- 0,38 ha).

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Amtlicher Teil
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Fläche W 17: „Illeben Nord“
Fläche W 18: „Illeben Süd“
Bei dieser Fläche handelt es sich um Abrundungsfläche, 
für die auch ohne eine Darstellung als Wohnbaufläche im 
FNP Baurecht auf der Grundlage einer Ergänzungssat-
zung geschaffen werden kann. Es erfolgt daher in Abstim-
mung mit der Genehmigungsbehörde eine Darstellung als 
Fläche für die Landwirtschaft. In die Begründung ist der 
Sachverhalt entsprechend aufzunehmen. Rücknahme ge-
planter Wohnbauflächen um 0,70 ha.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 19: „Henningsleben Süd“
Bei dieser Fläche handelt es sich um Abrundungsfläche, 
für die auch ohne eine Darstellung als Wohnbaufläche im 
FNP Baurecht auf der Grundlage einer Ergänzungssat-
zung geschaffen werden kann. Es erfolgt daher in Abstim-
mung mit der Genehmigungsbehörde eine Darstellung als 
Fläche für die Landwirtschaft. In die Begründung ist der 
Sachverhalt entsprechend aufzunehmen. Rücknahme ge-
planter Wohnbauflächen um 0,70 ha.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 20 „Eckardtsleben“
Bei dieser Fläche handelt es sich um Abrundungsfläche, 
für die auch ohne eine Darstellung als Wohnbaufläche im 
FNP Baurecht auf der Grundlage einer Ergänzungssat-
zung geschaffen werden kann. Es erfolgt daher in Abstim-
mung mit der Genehmigungsbehörde eine Darstellung als 
Fläche für die Landwirtschaft. In die Begründung ist der 
Sachverhalt entsprechend aufzunehmen. Rücknahme ge-
planter Wohnbauflächen um 0,70 ha.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche z-W-1: Klopstockstraße (ehem. Tennisplatz)
Änderungsantrag der BLU: Der aktuell als Sportanlage de-
klarierte ehem. Tennisplatz an der Klopstockstraße (Flur-
stück 48/5) wird wie geplant als „Wohngebiet für Ein- und 
Mehrfamilienhäuser“ im Flächennutzungsplan dargestellt. 
Zusätzlich wird die Erschließungsstraße (Klopstockstra-
ße) entweder in öffentliche Trägerschaft überführt oder die 
dringliche Sanierung des Überfahrtsrechts wird für die Er-
werber der Grundstücke festgeschrieben.

17 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
6 Nein-Stimmen
1 Enthaltungen

z-W-2: Nägelstedt-West (ehem. Anlagen der PRO MAX 
Agrar GmbH)
keine Berücksichtigung im Flächennutzungsplan und Ab-
stimmung mit dem Ortsteilrat zur Art der Darstellung der 
Fläche (bisher: Gewerbegebiet).

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

z-W-3: Nägelstedt-Ost (Abrundung des Wohngebietes 
Weinberg nach Süden)
Berücksichtigung im Flächennutzungsplan

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 11: „Milchgasse“
Die geplante Wohnbaufläche 11 liegt innerhalb eines Berg-
werkseigentums, in dem generell abbauwürdige Travertin-
vorkommen vorhanden sind, wobei noch von einer länge-
ren Abbauzeit auszugehen ist. Im Rahmen der weiteren 
Arbeiten zum FNP werden die Vorgaben für den Bereich 
Milchgasse aus dem rechtskräftigen Abschlussbetriebs-
plan berücksichtigt. Da eine Umsetzung in absehbarer Zeit 
(Planungs-horizont des Flächennutzungsplanes) nicht an-
zunehmen ist. wird von der Darstellung des Wohngebietes 
W 11 abgesehen (- 0,56 ha). Die Fläche wird im FNP als s. 
g. Weißfläche dargestellt.

22 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
2 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 12: „Westsiedlung“
Die Planung führt zu einer Abrundung der vorhandenen 
Bebauung und ist mit einem geringen Erschließungsauf-
wand umsetzbar. An der Planung wird festgehalten.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 13: „Verlängerung Ostsiedlung“
An der Planung wird festgehalten. Die angegebene über-
örtliche Trinkwasserleitung verläuft am nördlichen Rand 
der Planungsfläche, so dass auch unter Berücksichtigung 
des einzuhaltenden Schutzstreifens eine straßenbeglei-
tende Bebauung möglich ist. Diese führt zur Abrundung 
der bestehenden Bebauung und kann vorhandene Er-
schließungsanlagen nutzen.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 14: „Großwelsbach“
Entsprechend einer Abstimmung mit dem Thüringer Lan-
desverwaltungsamt wird die Fläche den Baulücken zuge-
schlagen und nicht den neuen Wohnbauflächen. Damit 
entfällt diese Fläche bei den geplanten Wohnbauflächen. 
(- 0,23 ha)

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 15: „Merxleben“
Ausgehend von den Beschlüssen des Bauausschusses 
soll die Wohnbaufläche einer Erweiterungsfläche der 
PV-FFA zugeordnet werden. Damit entfallen auch die 
immissionsschutzrechtlichen Bedenken aufgrund der an-
grenzenden Gewerbenutzung. Die Streichung führt zur 
Rücknahme von 0,66 ha Wohnbaufläche.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Fläche W 16: „An der Netzbornstraße“
Für den Bereich der Netzbornstraße wurde bereits ein 
Aufstellungsbeschluss gefasst. Die anzusetzende Neu-
baufläche wird unter Berücksichtigung der bestehenden 
baulichen Nutzung auf 0,31 ha angepasst (Anpassung: - 
0,16 ha).

23 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
0 Nein-Stimmen
1 Enthaltungen
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Seitens der Fraktion DIE LINKE. scheidet Herr Lars Bun-
schuch aus und dafür wird Herr Christian Schneider ent-
sendet.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister  - Siegel -

Beschlussausfertigung

aus der 19. Sitzung des Stadtrates 
 am Donnerstag, 10.06.2021

Öffentliche Sitzung

Beschlussfassungen zur Besetzung von Ausschüs-
sen
10.2 Beschlussfassung zur Bestellung 

eines Mitgliedes des Wahlaus- 
schusses für alle im Stadtrat  
durchzuführenden Wahlen

VL-
365/7/2021

Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza beschließt nach-
folgende Änderung bei der Besetzung des Wahlausschus-
ses:
DIE LINKE: Frau Juliane Fahsl
Stellvertreter: Herr Christian Schneider

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister   - Siegel -

Mitteilung

aus der 19. Sitzung des Stadtrates  
am Donnerstag, 10.06.2021

Öffentliche Sitzung
11. Wahl zur Besetzung des Beirates  

für Kinder, Jugend und Familien der 
Kur- und Rosenstadt Bad Langensalza

MI-
78/7/2021

Die Wahl zur Besetzung des Beirates für Kinder, Jugend 
und Familien der Kur- und Rosenstadt Bad Langensalza 
ergab folgende Ergebnis:
Stimmberechtigte
(Mitglieder des Stadtrates § 23 Abs. 1 S. 1 und S 3 Thür-
KO)   25
Anwesende:   24
Ungültige Stimmen:   0
Gültige Stimmen:   24

Von den gültigen Stimmen entfallen auf:

Name des Bewerbers Stimmen
Bauer, Katrin 16
Benich, Tobias 13
Bittner, Diana 21
Blättermann, Lisa 21
Deutsch, Doreen 21
Eife, Elke 21
Meuche, Enya 19
Möller, Franziska 21
Seeber, Rita 22
Dr. Udluft, Thomas 15
Zöller, Lea 17

z-W-4: Ufhoven (Westsiedlung)
entfällt

23 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
0 Nein-Stimmen
1 Enthaltungen

z-W-5: Oberer Klausberg (Erweiterung Wohnbauflä-
che)
keine Berücksichtigung einer Einbeziehung des Flurstü-
ckes 173/2 in die Wohnbauflächenentwicklungsfläche

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

z-W-6: Vor dem Westtor (Erweiterung Wohn- und 
Mischbaufläche)
Beibehaltung der bisherigen Darstellung / keine Berück-
sichtigung einer Einbeziehung der östlich an die Bauflä-
chen vorhandenen Grünflächen.

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Zusätzliche durch die Ortsteilbürgermeisterin Wieg-
leben vorgeschlagene Bereiche zur Darstellung als 
Wohnbaufläche
1.) gegenüber der Feuerwehr (Nähe Stallanlage)
keine Berücksichtigung im Flächennutzungsplan
2.) Ortseingang aus Richtung Ascharaer Kreuz
bei positiver Beurteilung der Unteren Immissionsschutz-
behörde erfolgt eine Berücksichtigung im Flächennut-
zungsplan
3.) am westlichen landwirtschaftlichen Weg
keine Berücksichtigung im Flächennutzungsplan
4.) nordöstlicher Ortseingang (Henningsleben), süd-
lich der Straße
Berücksichtigung für weitere Planung (Ergänzungssat-
zung), keine Darstellung im Flächennutzungsplan
5.) nordöstlicher Ortseingang (Henningsleben), nörd-
lich der Straße
Berücksichtigung im Flächennutzungsplan, da nur gering-
fügige Erweiterung (1 Wohnhaus)
6.) Gärten am nördlichen landwirtschaftlichen Weg
keine Berücksichtigung im Flächennutzungsplan

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister   - Siegel -

Beschlussausfertigung

aus der 19. Sitzung des Stadtrates  
am Donnerstag, 10.06.2021

Öffentliche Sitzung

Beschlussfassungen zur Besetzung von Ausschüs-
sen
10.1 Beschlussfassung zur Besetzung 

der AusschüsseRechnungs- 
prüfungsausschuss

VL-
357/7/2021

Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza beschließt nach-
folgende Änderung bei der Besetzung des Rechnungsprü-
fungsausschusses:
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Beschlussausfertigung

aus der 19. Sitzung des Stadtrates  
am Donnerstag, 10.06.2021

Öffentliche Sitzung

Anträge der Fraktionen
13.1 Ehrung mit der Verleihung  

der Bürgerplakette für Herrn  
Dr. Reiner Schlegelmilch

VL-
298/7/2020

2. Ergänzung
Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza beschließt die 
Verleihung der Bürgerplakette nach § 2 der Ehrenordnung 
der Stadt Bad Langensalza an

Dr. Reiner Schlegelmilch

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister   - Siegel -

Beschlussausfertigung

aus der 19. Sitzung des Stadtrates  
am Donnerstag, 10.06.2021

Öffentliche Sitzung

Anträge der Fraktionen
13.2 Ehrung mit der Verleihung  

der Bürgerplakette für Frau  
MR Dr. med. Christel Tirsch

VL-
299/7/2020

2. Ergänzung
Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza beschließt die 
Verleihung der Bürgerplakette nach § 2 der Ehrenordnung 
der Stadt Bad Langensalza an

Frau MR Dr. med. Christel Tirsch

24 Ja-Stimmen (einstimmig)
0 Nein-Stimmen
0 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister   - Siegel -

Beschlussausfertigung

aus der 19. Sitzung des Stadtrates  
am Donnerstag, 10.06.2021

Öffentliche Sitzung

Anträge der Fraktionen
13.3 Antrag der Fraktion SPD-Grüne: 

Beantragung von Zuwendungen 
zur Förderung von nicht investiven 
Maßnahmen des Tierschutzes  
(Kastration von Streunerkatzen)

VL-
348/7/2021

1. Ergän-
zung

Der Stadtrat der Stadt Bad Langensalza beauftragt die 
Stadtverwaltung, Zuwendungen des Freistaats Thüringen 
zur Förderung von nicht investiven Maßnahmen des Tier-
schutzes (für die Kastration von Streunerkatzen) zu bean-
tragen.

23 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
0 Nein-Stimmen
1 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister   - Siegel -

Damit sind nachfolgende 9 Mitglieder in den Beirat ge-
wählt:

Frau Rita Seeber
Frau Diana Bittner
Frau Lisa Blättermann
Frau Doreen Deutsch
Frau Elke Eife
Frau Franziska Möller
Frau Enya Meuche
Frau Lea Zöller
Frau Katrin Bauer

Matthias Reinz
Bürgermeister   - Siegel -

Beschlussausfertigung

aus der 19. Sitzung des Stadtrates  
am Donnerstag, 10.06.2021

Öffentliche Sitzung

Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
12.1 Bewilligung einer außerplan- 

mäßigen Ausgabe - Neubau  
Treppenanlage Ufhoven

VL-
349/7/2021

1. Ergänzung
Der Stadtrat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe in 
Höhe von 15.000,00 € in der Haushaltsstelle 2 6300 001 
950187 - Neubau Treppenanlage Ufhoven - zu.
Die Bereitstellung der Mittel erfolgt aus freiwerdenden all-
gemeinen Deckungsmitteln. Diese entstehen aufgrund der 
zweckgebundenen Mehreinnahme in der Haushaltsstelle 
2 6800 001 3500 (Einnahmen aus Stellplatzablösen Gar-
nison), die somit für bereits geplante Ausgaben gem. § 49 
(4) ThürBO eingesetzt werden kann.

12 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
1 Nein-Stimmen
11 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister  - Siegel -

Beschlussausfertigung

aus der 19. Sitzung des Stadtrates  
am Donnerstag, 10.06.2021

Öffentliche Sitzung

Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben
12.2 Bewilligung einer außerplan- 

mäßigen Ausgabe - Straßenbau 
Thamsbrücker Straße

VL-
355/7/2021

1. Ergänzung
Der Stadtrat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe in 
Höhe von 12.000,00 € in der Haushaltsstelle 2 6300 001 
950150 - Straßenbau Thamsbrücker Straße - zu.
Die Bereitstellung der Mittel erfolgt aus freiwerdenden all-
gemeinen Deckungsmitteln. Diese entstehen aufgrund der 
zweckgebundenen Mehreinnahme in der Haushaltsstelle 
2 6800 001 3500 (Einnahmen aus Stellplatzablösen Gar-
nison), die somit für bereits geplante Ausgaben gem. § 49 
(4) ThürBO eingesetzt werden kann.

12 Ja-Stimmen (mehrheitlich)
1 Nein-Stimmen
11 Enthaltungen

Matthias Reinz
Bürgermeister   - Siegel -
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Sonstige amtliche Mitteilungen

Informationen zu örtlichen Vermessungsar-
beiten in Klettstedt ab Juli 2021
Das Landesamt für Bodenmanagement und Geoinforma-
tion - Katasterbereich Gotha - führt im Auftrag des Thü-
ringer Landesamtes für Bau und Verkehr (TLBV) an der 
Landesstraße L 3176 in der Gemarkung Klettstedt ab Juli 
2021 für nachfolgende Flurstücke eine Liegenschaftsver-
messung durch (Auftrag Nr. 54043318).

Gemarkung KlettstedtFlur 2 Flurstücke 378/122, 428/134
Flur 3 Flurstück 36/4
Flur 4 Flurstück 237/76

Die betroffenen Gebiete sind im beigefügten Kartenaus-
schnitt gekennzeichnet.

Neben den Straßenflurstücken der Landesstraße L 3176 
sind auch angrenzende Flurstücke durch die Liegen-
schaftsvermessung betroffen und werden zur Ausführung 
von Vermessungsarbeiten voraussichtlich betreten.
Gemäß § 24 (1) des Thüringer Vermessungs- und Geo-
informationsgesetzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 
574), in der jeweils geltenden Fassung, ist der Zutritt zu 
Ihrem Grundstück während der Vermessungsarbeiten zu 
gewähren.
Um Beschädigungen an unterirdischen Anlagen und Lei-
tungen zu vermeiden, werden beteiligte Grundstücksei-
gentümer gebeten vor Beginn von Vermessungsarbeiten 
Ihnen bekannte Informationen über die Lage und den Ver-
lauf solcher Einrichtungen auf Ihrem Grundstück zur Ver-
fügung zu stellen.

im Auftrag
gez.
Harald Ackermann

Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation (TLBG)
Katasterbereich Gotha
Schloßberg 1
99867 Gotha

Auslegung von Amtsblättern
Das Amtsblatt des Trinkwasserzweckverbandes „Ver-
bandswasserwerk Bad Langensalza“ Jg. 19, Nr. 05 vom 
10. Juni 2021 liegt für die zum Verbandsgebiet zugehöri-
ge Stadt Bad Langensalza in der Rathausinformation der 
Stadtverwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 99947 
Bad Langensalza zur kostenlosen Mitnahme aus oder ist 
im Internet unter www.wazv-badlangensalza.de kostenlos 
abrufbar.

Das Amtsblatt des Abwasserzweckverbandes „Mittle-
re Unstrut“ Bad Langensalza Jg. 19, Nr. 05 vom 10. Juni 
2021 liegt für die zum Verbandsgebiet zugehörige Stadt 

Bad Langensalza in der Rathausinformation der Stadt-
verwaltung Bad Langensalza, Marktstraße 1, 99947 Bad 
Langensalza zur kostenlosen Mitnahme aus oder ist im 
Internet unter www.wazv-badlangensalza.de kostenlos 
abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß Bundesmeldegesetz (BMG) vom 03. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1084) darf die Meldebehörde Daten über in Bad 
Langensalza gemeldete Einwohner übermitteln an:

1. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften über ihre 
Mitglieder und deren Familienangehörige. Familienan-
gehörige sind der Ehegatte, minderjährige Kinder und 
die Eltern minderjähriger Kinder. (§ 42 Abs. 1 und 2 
BMG)

2. Parteien und Wählergruppen im Zusammenhang 
mit allgemeinen Wahlen in den sechs der Wahl vor-
angehenden Monaten für Zwecke der Wahlwerbung  
(§ 50 Abs. 1 BMG)

3. Mitglieder parlamentarischer und kommunaler Vertre-
tungskörperschaften sowie Presse, Rundfunk und an-
dere Medien zum Zwecke der Ehrung von Alters- und 
Ehejubiläen.

 Altersjubiläen im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Ge-
burtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 
100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Eheju-
biläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.  
(§ 50 Abs. 2 BMG)

4. Adressbuchverlage für die Herausgabe von Adress-
büchern in Form von gedruckten Nachschlagewerken  
(§ 50 Abs. 3 BMG).

Gemäß § 42 Abs. 3 BMG haben Familienangehörige von 
Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesell-
schaft, die nicht derselben oder keiner öffentlich- recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören, das Recht, der 
Weitergabe ihrer persönlichen Daten an diese Gesell-
schaft zu widersprechen. Dieser Widerspruch gilt nicht, 
wenn die Daten für Zwecke der Steuererhebung benötigt 
werden.
Gemäß § 50 Abs. 5 BMG haben alle Einwohner ein Wider-
spruchsrecht zur Übermittlung ihrer persönlichen Daten 
zum Zweck der Wahlwerbung, zur Ehrung von Jubiläen 
oder zur Veröffentlichung in Adressbüchern an die unter 
Punkt 2, 3 und 4 genannten Institutionen.
Die Widersprüche sind ohne Angabe von Gründen schrift-
lich bei der Stadtverwaltung Bad Langensalza, Mühlhäu-
ser Straße 40, 99947 Bad Langensalza einzulegen. Kos-
ten werden nicht erhoben.
Zur eindeutigen Nachweisführung bittet die Meldebehörde 
darum, für Ihren Widerspruch das vorgefertigte Formular 
zu verwenden. Nachstehend sehen Sie in verkleinerter 
Form das zu verwendende Formular. Es liegt im Einwoh-
nermeldeamt der Stadt aus. Gleichfalls können Sie es auf 
der Internetseite der Stadt Bad Langensalza unter folgen-
dem Link ausdrucken:

https://badlangensalza.de/die-stadt/buergerservice/ 
formulare-satzungen/

Widersprüche, die bereits gegenüber dem Einwohnermel-
deamt Bad Langensalza geltend gemacht wurden, be-
halten im bisherigen Umfang ihre Gültigkeit, sofern diese 
nicht widerrufen werden.
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Ausschreibungen

Stellenausschreibung „Citymanager/in (m/w/d)“

Die KTL Kur- und Tourismus Bad Langensalza GmbH beabsichtigt zum nächstmöglichen Termin

eine/n Citymanager/in (m/w/d)

einzustellen.

Infos zur Stellenausschreibung und Bewerbung unter https://badlangensalza.de/die-stadt/stellenangebote/
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